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Präsident Mag. Franz Ebner: Vielen Dank für die Berichte.  

Wir gehen in die Debatte ein.  

Zu Wort ist dazu niemand gemeldet.  

Wünscht noch jemand das Wort? – Es ist dies nicht der Fall. Die Debatte ist 

geschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung, die über die gegenständlichen Tagesord-

nungspunkte getrennt erfolgt. – Bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein. 

Wir gelangen zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 3. Juli 

2024 betreffend ein Abkommen zwischen der Regierung der Republik 

Österreich und der Regierung der Republik Serbien über die Zusammenarbeit 

beim Katastrophenschutz. 

Da der gegenständliche Beschluss Angelegenheiten des selbstständigen 

Wirkungsbereiches der Länder regelt, bedarf dieser der Zustimmung des Bun-

desrates gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 2 Bundes-Verfassungsgesetz. 

Wir gelangen zunächst zur Abstimmung, gegen den vorliegenden Beschluss des 

Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.  

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, 

gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu 

erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist 

somit angenommen. 

Nunmehr lasse ich über den Antrag abstimmen, dem vorliegenden Beschluss des 

Nationalrates gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 2 Bundes-Verfassungsgesetz die 

verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen.  

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die diesem Antrag zustimmen, 

um ein Handzeichen. – Auch das ist die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist 

somit angenommen. 

Wir gelangen zur Abstimmung über den Beschluss des Nationalrates vom 3. Juli 

2024 betreffend ein Abkommen zwischen der Republik Österreich und Georgien 
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über die gegenseitige Hilfeleistung bei Naturkatastrophen oder technischen 

Katastrophen und die Zusammenarbeit bei deren Prävention. 

Da der gegenständliche Beschluss Angelegenheiten des selbstständigen 

Wirkungsbereiches der Länder regelt, bedarf dieser der Zustimmung des Bun-

desrates gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 2 Bundes-Verfassungsgesetz. 

Wir gelangen zunächst zur Abstimmung, gegen den vorliegenden Beschluss des 

Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.  

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, 

gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu 

erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist 

somit angenommen. 

Nunmehr lasse ich über den Antrag abstimmen, dem vorliegenden Be-

schluss des Nationalrates gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 2 Bundes-Verfassungsgesetz 

die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen.  

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die diesem Antrag zustimmen, 

um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist somit 

angenommen. 

 


